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Nach jahrelangem Tauziehen um ein Wohnrecht in der Kleinmachnower Siedlung „Klein Moskau“ zeichnet 
sich jetzt eine Lösung ab. Ein Teil der Grundstücke soll für dauerhaftes Wohnen legalisiert werden.  
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Kleinmachnow  

Das jahrelange Tauziehen um die Wohnhäuser in der Kleinmachnower Siedlung „Klein Moskau“ scheint 
nun tatsächlich ein gutes Ende zu finden – zumindest für die meisten der Bewohner des Viertels. Zunächst 
beschloss Kleinmachnows Gemeindevertretung, das Areal „Gartensiedlung Süd-Ost“ am Teltowkanal, das 
bisher als Außenbereich deklariert war, zum Wochenendhaus-Gebiet zu erklären. Gleichzeitig wurde 
festgelegt, dass „in Bestandsgebäuden nach Maßgabe der jeweiligen Grundstücksverhältnisse auch das 
dauerhafte Wohnen zugelassen werden kann.“ Damit können jene, die irgendeine Baugenehmigung für ihr 
Haus vorlegen konnten, mit einer Legalisierung rechnen.  
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„Das Ziel ist, dass aus dem jeweiligen Wochenendgrundstück ein Wohngrundstück wird. Dann kann auch 
das Haus als Wohnhaus eingestuft werden“, erläutert Wolgem. Da dieses Vorgehen aber noch relativ neu 
sei, wäre noch nicht ganz klar, welche Voraussetzungen für diese Umwidmung nötig sind.  
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Die Freude sei dennoch eingeschränkt, räumt Wolgem ein. „Es ist ein Kompromiss. Wir wollten eine 
Wohnsiedlung mit maßvoller Bebauung. Daraus ist aber eine Wochenendhaussiedlung geworden, die 
Kleinmachnow eigentlich nicht braucht.“ Man sei natürlich froh, dass die jahrelange Unsicherheit vorbei 
und endlich Rechtssicherheit erreicht sei. 
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Als „Klein Moskau“  wird die Gegend um den Kleinmachnower Ringweg bezeichnet. Der Spitzname soll 
auf die Gründung einer Genossenschaft 1924 und auf den früheren Genossenschaftscharakter der Siedler 
zurückgehen. 

Die ersten Baugenehmigungen für Wohnhäuser mit festem Wohnsitz wurden 1935 erteilt.  

Für dieses Gebiet lag bis zum Anfang dieses Jahres noch kein Bebauungsplan vor. Es handelte sich um 
einen sogenannten Außenbereich, in dem besonders strenge Regeln für Bauen und Wohnen gelten. Eine 
Entwicklung war daher bislang nicht möglich. Verfall und Verwahrlosung schritten voran. 
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Für „Klein Moskau“ hofft er, dass die Siedlung nun etwas aufgewertet wird. 16 Bauruinen hätten sich 
mittlerweile angesammelt, die jetzt endlich abgerissen und durch neue Wochenendhäuser ersetzt werden 
könnten. Erste Aktivitäten seien schon zu bemerken, so Wolgem. Es gäbe bereits den ersten Ersatzbau. 
Auch einzelne verwilderte Flächen würden schon bearbeitet, und er weiß von dem einen oder anderen 
Grundstücksverkauf durch ältere Besitzer, die nicht mehr die Kraft hätten, sich selbst darum zu kümmern.  

Ein bitterer Beigeschmack bleibt für Sprecher Jörg Wolgem aber trotzdem: Ihn ärgert, dass sich jetzt genau 
die gleichen Leute in der Gemeindevertretung für ein Baurecht im Bereich des Buschgrabens einsetzen 
würden, die in der Siedlung „Klein Moskau“ noch so strikt dagegen waren. 

Von Konstanze Kobel-Höller 
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Mittwoch, 11. Oktober 2017 

Kleinmachnow: Durchbruch im Streit um „Klein 
Moskau“ Wie eine Siedlung legalisiert werden soll 

 
Es war ein langer Weg, auf dem die „Klein Moskauer“ jetzt auf die Zielgerade einbiegen. Immerhin 15 
Wohnhäuser in der Kleinmachnower Gartensiedlung werden „legalisiert“, das heißt: Dauerhaftes Wohnen 
ist möglich. Die Gemeindevertreter haben dafür ein neues Bundesgesetz angewendet und den strengen 
Landkreis ausgebremst.  

Quelle: Detlev Scheerbarth 

 
�

Kleinmachnow 

Die Bewohner rund um den Kleinmachnower Ringweg dürfen erst einmal vorsichtig aufatmen: In der 
Gemeindevertretung wurde nicht nur einstimmig der Bebauungsplan „Gartensiedlung Kleinmachnow Süd-
Ost“ beschlossen, mit dem 15 und damit ein Großteil der dort gebauten Wohnhäuser legalisiert werden, 
sondern auch eine Empfehlung, wie mit fünf weiteren Grundstücken umgegangen werden soll, für die keine 
Baugenehmigungen oder entsprechende Papiere vorliegen. 

Den Beschlüssen vorangegangen waren für die Bewohner der Häuser im sogenannten Außenbereich Jahre 
des Bangens. Vor allem jene, die keine Baugenehmigungen vorlegen konnten oder angebaut hatten, waren 
vom Landkreis bereits mit Verfahren belegt worden. Über Jahre hatten sie die Furcht, dass ihr Zuhause bald 
nur noch als Wochenendhaus genutzt werden darf und sie entweder illegal dort wohnen oder sich eine neue 
Bleibe suchen müssen. 
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In „Klein Moskau“ wird jetzt Wohnsicherheit geschaffen.  

Quelle: Kobel-Höller 

 

Im Mai dieses Jahres hatte sich nun durch eine Gesetzesnovelle die Möglichkeit geboten, innerhalb von 
„Sondergebieten Erholung“ über sogenannte vorhabenbezogene Baupläne für einzelne Grundstücke auch 
Wohnnutzung zuzulassen. Diesen Weg möchte die Gemeinde nun mit den betroffenen fünf Eigentümern 
gehen. Mit den ersten Bewohnern hat es bereits Gespräche im Beisein des Bürgermeisters gegeben, die 
anderen sollen folgen. „Und wir haben unsere Unterstützung zugesagt“, betonte Bürgermeister Michael 
Grubert (SPD). „Mit dieser Empfehlung signalisieren wir, dass wir diesen fünf Fällen zustimmen werden.“ 

Auch wenn Norbert Gutheins (FDP) erklärte, er könne der Empfehlung nicht folgen, weil er den Versuch 
sehe, den Gleichheitsgrundsatz auszuhebeln, folgte die große Mehrheit der Idee, Rechtssicherheit für die 
Bewohner über die vorhabenbezogenen Baupläne zu schaffen. „Wesentliches Gleiches darf nicht ungleich 
behandelt werden“, betonte Matthias Schubert (SPD). „Sagen Sie es auch weiter, dass wir uns miteinander 
bemüht haben, Sicherheit zu schaffen“, appellierte Maximilian Tauscher (CDU), Vorsitzender der 
Gemeindevertreter. 

Angelika Scheib (CDU) plädierte außerdem an die Gemeinde, das Gebiet in Zukunft „nicht wieder sich 
selbst zu überlassen“ und forderte Pflegemaßnahmen, Entwässerung und mehr, zumal die Kommune in 
„Klein Moskau“, wie das Areal auch genannt wird, selbst mehrere Grundstücke besitzt.  

Von Konstanze Kobel-Höller 
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Die Bewohner der Kleinmachnower Gartensiedlung „Klein Moskau“ am Teltowkanal können ein wenig 
Aufatmen. In den Ausschüssen der Gemeinde wird gerade über die Umwandlung ihres Viertels zum 

Wochenendhausgebiet debattiert. Was auf den ersten Blick das Ende der Gartensiedlung bedeuten würde, 
stellt sich auf den zweiten als deren Rettung dar. 

 

Kleinmachnow 

Nach langem Ringen scheint nun doch eine gütliche Lösung für die „Gartensiedlung 
Kleinmachnow Süd-Ost“, auch „Klein Moskau“ genannt, in Griffweite zu sein. Das Areal 
befindet sich aktuell im Außenbereich der Gemeinde, die seit vielen Jahren einen 
Bebauungsplan (B-Plan) für das Gebiet aufstellen möchte. Dadurch wären jedoch im besten 
Fall zumindest jene Bewohner, die für ihre Häuser keine Baugenehmigungen vorweisen 
können, in die Illegalität gerutscht und sie hätten sich eine neue Bleibe suchen müssen. Ein 
seit Mai geltender neuer Absatz im Baugesetz ermöglicht nun aber dauerhaftes Wohnrecht 
für die betroffenen Anlieger. 

Der Kleinmachnower Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig empfohlen, 
die Gartensiedlung am Teltowkanal zu einem Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Wochenendhausgebiet“ festzulegen. Damit sind dort künftig ausschließlich 
Wochenendhäuser mit höchstens 30 Quadratmetern Grundfläche – in Ausnahmefällen auch 
60 Quadratmeter – zulässig. Insgesamt gibt es in „Klein Moskau“ 80 Grundstücke, 
überwiegend Garten- oder Erholungsgrundstücke, andere Flächen liegen brach. 
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Die Gründung von „Klein Moskau“ geht auf das Jahr 1924 zurück. Damals entstand eine 
Genossenschaft, verein zelt entstanden in dem Gebiet Wohnhäuser. 

Die ersten Baugenehmigungen von Wohnhäusern mit festem Wohnsitz wurden 1935 erteilt. 
Die Genossenschaft ist später aufgelöst worden. 

Durch Vorgaben der Verwaltung ist seit 1992 keine Entwicklung mehr möglich. Verfall und 
Verwahrlosung schreiten voran. 

Im Mai wurde das Baugesetz geändert. Jetzt kann in „Sondergebieten Erholung“ auch 
Wohnnutzung zugelassen werden – allerdings nur im Rahmen eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans. Der wird jetzt auf den Weg gebracht. 

Im Juli 2017 wurden nach Angaben der Gemeinde rund um den Ringweg 22 Gebäude 
dauerbewohnt, drei weitere wurden als Nebenwohnsitz genutzt. Für zwölf dieser Häuser 
liegen Baugenehmigungen für dauerhaftes Wohnen vor, so dass diese nun durch den neuen 
B-Plan eine sogenannte bestandssichere Festsetzung erhalten sollen. Drei weitere 
Hausbesitzer können andere behördliche Schriftstücke vorweisen, die von der Gemeinde 
soweit anerkannt werden, dass auch sie künftig dauerhaft hier legal wohnen dürfen.  

Für fünf weitere Grundstücke, deren Bewohner zwar schon vor der Einleitung des B-Plan-
Verfahrens ihren Hauptwohnsitz hier gemeldet hatten, aber keine entsprechenden 
Genehmigungen vorweisen können, geht es dann weiter: Erst nach Beschluss des B-Plans 
„Wochenendhausgebiet“ kann die Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetzes einen 
sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstellen und dadurch das Wohnrecht 
genehmigen. Mit einer weiteren Beschlussvorlage gab daher der Bauausschuss ebenfalls 
einstimmig die Empfehlung, auf entsprechende Anträge für die fünf Grundstücke 
entsprechend vorzugehen.  

Die Beschlussanträge werden nun noch im Hauptausschuss beraten und dann der 
Gemeindevertretung zur Abstimmung vorgelegt. Jörg Wolgem, Sprecher der 
Interessengemeinschaft Ringweg Siedlung, geht davon aus, dass der B-Plan 
„Wochenendhausgebiet“ noch in diesem Jahr beschlossen sein wird. Damit sei „zwar nicht 
errichtet worden, für was wir jahrelang gekämpft haben – nämlich ein Wohngebiet – aber 
wir sind dann wenigstens aus dem rechtsfreien Raum heraus, aus dem ungeplanten Gebiet 
mit gar keinen Möglichkeiten“, sagt er. „Es ist ein Kompromiss, aber so dürfen alle 
Eigentümer rechtsverbindlich wohnen bleiben.“ 

Von Konstanze Kobel-Höller 
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Die Gemeinde Kleinmachnow direkt am Stadtrand von Berlin ist eher für Villen und Wachstum bekannt. 
Tatsächlich gibt es aber auch ein anderes Beispiel: Die Ringweg-Siedlung wird zur "Ruinensiedlung", weil 
viele Menschen ihre Häuser verlassen. Der Grund: Die Siedlung existiert offiziell gar nicht. Hier geht es um 
einen Grundkonflikt: Wohnen in der eigenen Datsche. 

Einer der Betroffenen ist Heinz Neyenhuys. Auch sein Haus steht in dem Gebiet, in dem laut 
Flächennutzungsplan nicht gewohnt werden darf. Eine Genehmigung zum Renovieren erhält er nicht, sein 
Haus ist inzwischen unbewohnbar. Die Kleinmachnower Verwaltung und eine  
Interessengemeinschaft der Ringweg-Bewohner ringen nun um eine Lösung. 

Ein Fall, stellvertretend für viele Kommunen im Land. Davon berichtet Peter Ohm vom Verband Deutscher 
Grundstücksnutzer (VDGN) im Studiogespräch. 

Beitrag von Sonja Lüning 
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Kampf um Bleiberecht in Kleinmachnower Siedlung ist mit Beschluss des Bauausschusses gescheitert 

Kleinmachnow - Sie wird bleiben, sagt Helga Köhler. „Ich lass mich nicht vertreiben.“ Die 80-Jährige hat 
mit ihrem Mann Günther Köhler vor 34 Jahren ein Häuschen im Ringweg gekauft. Anfangs nutzte es das 
Kleinmachnower Paar als Wochenenddomizil neben der Wohnung im Thomas-Müntzer-Damm. Vor 14 
Jahren dann ließen sich Köhlers einen Toilettenanbau genehmigen, machten aus dem Häuschen ihren 
Alterswohnsitz, haben sich eingerichtet und ordnungsgemäß angemeldet. Jetzt müssen sie fürchten, 
rausgeschmissen zu werden. „Das ist doch das Letzte“, sagt Helga Köhler.  

Köhlers gehören zu elf Familien, die in der Siedlung, die in Kleinmachnow als „Klein Moskau“ bekannt ist, 
bald nicht mehr wohnen dürfen. Die Bauaufsicht hat in den vergangenen Jahren Abrissverfügungen und 
Nutzungsverbote ausgesprochen. Nach der Bauausschusssitzung am Montagabend, zu der viele Klein 
Moskauer ins Rathaus kamen, wurde ihnen klar, dass sie von der Gemeinde im Kampf gegen die Bescheide 
kaum Hilfe erwarten können. Der Ausschuss billigte den Vorentwurf eines Bebauungsplanes, wonach Klein 
Moskau nur noch als Wochenendsiedlung genutzt werden darf. Nur für die 14 Bewohner, die noch eine 
Baugenehmigung aus den 1930er-Jahren vorlegen können, soll ein Dauerwohnrecht bestehen bleiben. Doch 
insgesamt sind hier 23 Kleinmachnower hauptwohnsitzlich gemeldet, darüber hinaus knapp 40 
Laubenpieper.  

Der Streit zieht sich seit Jahren hin, die Klein Moskauer haben eine Bürgerinitiative gegründet, eine Petition 
mit 140 Unterschriften im Rathaus abgegeben. Sie haben Infoblätter verteilt, aus denen hervorgeht, dass hier 
1924 von der Raiffeisen-Genossenschaft eine Kleingartensiedlung gegründet wurde, die 1935 durch 
Baugenehmigungen zum Wohngebiet geworden sei. Es wird ein Notarschreiben von 1951 zitiert, wonach 
hier „etwa 60 Parzellen mit einer Wohnstätte bebaut“ waren. Erst nach der Wende, als die Gemeinde das 
Gebiet zum Außenbereich erklärt hatte, habe die Verwahrlosung begonnen, die das Quartier bis heute prägt.  

Viele der Wohnhäuser seien zu Ruinen verkommen, einige als Wochenendhäuser umgenutzt worden, so 
Initiativensprecher Jörg Wolgem. Doch immer noch sei die Siedlung Heimat für viele Kleinmachnower. 
Wolgem nennt es skandalös, dass ihnen das Wohnrecht entzogen werden soll. „So menschenfeindliche 
Entscheidungen zum Baurecht gab es in den schlimmsten Zeiten nicht.“ Wolgem selbst hat noch die alte 
Baugenehmigung gefunden, trotzdem setzt er sich für seine Nachbarn ein. Dass andere weniger Glück 
hatten, findet er nachvollziehbar. „Gehen sie mal durch Kleinmachnow und fragen sie nach einer 80 Jahre 
alten Baugenehmigung.“  

Auch Brigitte Kumisch hofft immer noch auf einen Erfolg des Widerstandes. Als die Rentnerin ihren 
Gartenbungalow sanierte, 4500 Euro in die Neuvermessung investierte, habe sie die Behörden gefragt, ob 
sie einziehen kann. Noch im Jahr 2004 habe sie ordnungsgemäß ihren Hauptwohnsitz in Klein Moskau 
angemeldet. „Keiner im Rathaus hat mir gesagt, dass man da nicht wohnen darf“, so Kunisch. Jetzt wird sie 
sich wohl nach einer neuen Bleibe umschauen müssen.  
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Doch im Bauausschuss wurden gute Argumente vorgebracht, warum Klein Moskau kein Wohnquartier sein 
kann. Dass Areal war offenbar mal ein See, der beim Bau des Teltowkanals zugeschüttet wurde. Der miese 
Baugrund des Quartiers am Teltowkanal ist durch ein Gutachten belegt – und der Hauptgrund, warum die 
Gemeinde nicht nachgeben will. Bauausschussvorsitzender Matthias Schubert (SPD) warnte vor 
Schadensersatzansprüchen in erheblichem Umfang, die auf die Gemeinde zukommen können. „Wenn die 
Häuser wegsacken, wird es Anwälte geben, die sagen: Wie konntet ihr das planen?“ Und es werde Richter 
geben, die ihnen recht geben. Auch der Straßenausbau werde teuer. 

Der Baugrund in der Siedlung sei teilweise gut und teilweise schwierig, hält Anwohnersprecher Wolgem 
entgegen. „Dennoch gibt es heute viele Möglichkeiten, auch auf schwierigem Untergrund problemlos und 
sicher zu bauen. Das ist Sache des Bauherrn und kann nicht ausschlaggebend sein.“ Doch Matthias Schubert 
steht mit seiner Skepsis nicht allein da. Im Bauausschuss gab es nur zwei Gegenstimmen gegen den 
Bebauungsplanentwurf – und sieben Ja-Stimmen.  

Bürgermeister Michael Grubert (SPD) erinnerte daran, dass die Gemeindevertretung das Gebiet zwischen 
Penta-Hotel und Augustinum in den 90er-Jahren bewusst zum Außenbereich deklariert hatte, um keine 
Wohnbebauung zuzulassen. Er sieht die Chance, die Gartensiedlung zu beleben, wenn durch einen 
Bebauungsplan Klarheit besteht, was erlaubt ist. Grubert warb für einen Kompromiss, der alle, die eine 
Baugenehmigung haben, schützt. „Alle anderen haben keinen Vertrauensschutz und benötigen einen 
anderen Hauptwohnsitz.“  

Doch es gibt auch Fälle im Graubereich, Nils Freitag etwa hat auch sein alter Bauschein von 1935 nichts 
genützt. 2006 hatte er in Klein Moskau ein Haus für seine Eltern gekauft, die wegen 
Rückübertragungsansprüchen Kleinmachnow verlassen mussten. Ein Jahr später beantragte er einen 
Ersatzneubau, denn das alte Haus sackte ab und bekam Risse. Weil sich das Gebäude im Außenbereich 
befindet und seit 1992 nicht genutzt wurde, habe ihm die Bauaufsicht die Genehmigung versagt. 

Freitags erfolglose Klage hat wohl die Bauaufsicht auf den Plan gerufen, seit jener Zeit jedenfalls gibt es den 
Ärger mit der Kreisbehörde. Wird der Bebauungsplan rechtskräftig, was zum Jahresende geplant ist, darf 
Freitag hier allenfalls ein 30 Quadratmeter großes Wochenendhäuschen bauen – wo jetzt ein 
Anderthalbgeschosser mit 100 Quadratmeter Wohnfläche steht.  
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Die Existenz von Bewohnern der Ringweg-Siedlung in Kleinmachnow ist in Gefahr. Die Gemeinde will aus 
ihrer Wohnsiedlung eine Wochenendhaussiedlung machen. Die Folge: Ein dauerhaftes Wohnen, wie 
momentan, ist nicht mehr erlaubt.  
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Auf Dauer Gartenland 
 
KLEINMACHNOW.  
Heftige Proteste der Interessengemeinschaft 
„Ringwegsiedlung“ erlebte der Bauausschuss in seiner 
ersten Sitzung im neuen Jahr: Mit sieben Ja- und zwei Nein- 
Stimmen entschieden sich die Mitglieder für den Beschluss des 
Bürgermeisters Michael Grubert (SPD), eine Wochenendhaussiedlung 
mit Sondernutzung für die vorhandenen Wohnhäuser 
zu planen. Die zahlreich erschienenen Bewohner der Siedlung 
am Teltowkanal zwischen Augustinum und Thomas-Müntzer- 
Damm waren entsetzt – von derzeit 23 bewohnten Häusern 
dürften 11 nicht mehr zum dauerhaften Wohnen genutzt 
werden. „25 Personen werden mit dieser Entscheidung in die 
Obdachlosigkeit geschickt“, kritisierte Jörg Wolgem. Der Ausschussvorsitzende 
Matthias Schubert (SPD) hielt dagegen mit 
dem Argument, dass mit einem allgemeinen Wohngebiet auf 
dem dort sehr torfigen Untergrund Klagen von zukünftigen 
Bauherren sicher seien. „Der Boden besteht aus Schmodder, der 
federt wie ein Trampolin. Schadenersatzklagen gehen immer zu 
Ungunsten der öffentlichen Hand aus“, erklärte er. Eine Möglichkeit 
sei es, jetzt noch mit alten Baugenehmigungen Wohnrecht 
nachzuweisen. Das Verfahren habe jetzt erst begonnen 
und dauere noch das ganze Jahr, so der Bürgermeister. Gm 
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�Ø�von Kirsten Graulich   
 

Der „Slum“ soll bleiben 
 
von Kirsten Graulich 
Sie fürchten Enteignung. Elf Häuser in der Siedlung „Klein Moskau“ sollen abgerissen 
werden. Nur wer eine Baugenehmigung aus den 30er-Jahren vorlegen kann, darf dort 
weiterhin wohnen. Zu DDR-Zeiten waren auch die anderen Häuser legalisiert worden. Foto: 
Manfred Thomas 
50 Kleinmachnower demonstrieren gegen den Beschluss, das Wohnen in „Klein Moskau“ zu 
untersagen 
Kleinmachnow - Die Vorzeigegemeinde Kleinmachnow mit ihren schicken Stadtvillen und 
modernem Marktplatz hat ein Imageproblem: „Klein Moskau“. Die Siedlung, etwas abseits 
am Teltowkanal zwischen Ring- und Erlenweg gelegen, schien lange Zeit aus dem Blickfeld 
des Ortes geraten zu sein. Doch seit bekannt wurde, dass elf von 23 Familien dort ihr 
Wohnrecht verlieren werden, ist die Gemeinde gespalten (PNN berichteten). 
Auch die Demonstration, zu der sich am Samstagvormittag rund 50 Kleinmachnower vor dem 
Rathaus versammelten, erregte die Gemüter der Vorübergehenden. Denn was sie da auf den 
ausgerollten Transparenten lasen, war für einige unvorstellbar: „Wir sind der Slum der 
Gemeinde, die hat jetzt einen Weg der Bereinigung gefunden: Raus mit den Bewohnern!“ Auf 
einem anderen stand: „Wir haben zwei Diktaturen überlebt. Die ,Demokraten’ wollen uns nun 
aus unserem Wohneigentum vertreiben“. Einige Passanten waren stutzig, hatten noch nie 
etwas von der Siedlung gehört und betrachteten die ausliegenden Lagepläne, die die Siedlung 
im Außenbereich ausweisen. Andere unterschrieben sofort die Petition für den Erhalt der 
Siedlung. 
Sie erfuhren von den Schicksalen der Bewohner, von denen eine ehemalige Lehrerin, 80 Jahre 
alt, und ein 70-Jähriger ihre Häuser verlassen sollen. Viele mussten bereits die Siedlung 
verlassen, da die Behörden ihnen das Wohnrecht untersagten. So verfallen auf verwilderten 
Grundstücken inzwischen 16 Ruinen. Bald werden es noch mehr sein, 
denn die Behörden erschweren es den Bewohnern, den baulichen Zustand ihres Heimes zu 
erhalten. Im Falle von Heinz Neyenhuys war es ein ausgetauschter Balken, der die Behörde 
veranlasste, einen Baustopp zu verhängen. „Ich habe erst nach den Arbeiten erfahren, dass ich 
für den Balken eine Genehmigung brauche“, so Neyenhuys. 
Als er den Antrag nachreichte, wurde er abgelehnt. Begründung: Das Haus sei nicht sein 
Lebensmittelpunkt. Doch der 54-Jährige wohnt seit 24 Jahren im Haus, dessen obere Etage er 
nun nicht mehr nutzen kann, weil er den zweiten morschen Balken nicht ersetzen darf. Auch 
seine Nachbarin Nora Müller darf auf ihrem Grundstück nichts mehr verändern. 
 
 „Das Schuppendach wollte ich erneuern, geht aber nicht. 
“ Die Bewohner hegen den Verdacht,  
dass der Verfall gewollt ist, um die Siedlung zu entvölkern. 
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Die Vorwürfe richten sich unter anderem gegen die Fraktion der Grünen, die die Baudichte im Ort beklagt 
und deshalb auf ein Ausgleichsgebiet pocht. „Da hätten sie nicht die Siedlung als Bauernopfer fordern 
müssen“, so Neyenhuys. Einige Passanten belehrten bei der Demo die Protestler, dass noch nichts endgültig 
sei und sie bis zur öffentlichen Auslegung des 
Beschlusses abwarten sollten, was noch mindestens ein Jahr dauern könne. 
Für die Betroffenen wenig tröstlich: Der Schock nach der Sitzung des Bauausschusses sitzt 
tief. Sieben Mitglieder hatten den Beschluss befürwortet, demzufolge das Areal nur noch als 
Wochenendsiedlung genutzt werden darf. Nur zwei waren dagegen. Linke-Fraktionschef 
Klaus-Jürgen Warnick beruhigte die Protestler am Samstag: „Es ist alles regelbar.“ Er und 
Fraktionskollege Wolfgang Kremke waren die einzigen Gemeindevertreter, die mit den 
Demonstranten sprachen. Die Fraktion Linke/Piraten ist gegen den Beschluss, den Warnick 
lautstark als „kollektives Politikversagen“ geißelte. Er wolle sich dafür einsetzen, dass „die 
Politik noch eine kreative Lösung findet“. 
Doch solche Hoffnungen haben die Siedler aus „Klein Moskau“ aufgegeben, schon im 
Oktober letzten Jahres kam eine klare Ansage von Bauausschuss-Chef Mathias Schubert 
(SPD), der nur zwei Möglichkeiten gelten lassen will: Entweder soll es eine Wochenendhaus- 
Siedlung mit Einschränkungen geben oder ein allgemeines Wohngebiet mit den 
erforderlichen Erschließungen. Problem an Variante zwei sei dabei, dass im Schadensfall die 
Gemeindevertreter haftbar seien – einem Gutachten zufolge könnte der Baugrund in „Klein 
Moskau“ wegsacken. 
Doch seit die Siedlung in den 30er-Jahren gebaut wurde, sei das nicht vorgekommen, so 
Gartenbesitzer Gerd Gahsmann. Seine Großeltern erwarben das Grundstück, auf dem anfangs 
nur Wohnlauben genehmigt waren, später aber der Bau von Wohnhäusern legalisiert wurde. 
Neidisch schauen die Siedler auf die Nachbarkommune Teltow, wo vor Jahren ein ähnliches 
Problem im Interesse der Datschenbesitzer und Anwohner fast geräuschlos über die 
parlamentarische Bühne lief und Härtefälle vermieden werden konnten. 
Ein Fall sorgt bei den Demonstranten jedoch für Verwunderung und lässt Hoffnung 
aufkommen: So hatte ein Anwohner der Siedlung vor sieben Jahren eine Baugenehmigung 
erhalten und durfte sein Wohnhaus auf einer schwimmenden Betonplatte errichten. „Gilt denn 
dann nicht der Gleichheitsgrundsatz für alle anderen?“, hieß es vor dem Rathausmarkt. Es 
wird nicht die einzige Frage bleiben, die in Sachen „Klein Moskau“ in den nächsten Wochen 
noch zu klären ist. 
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